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Antrag auf Auskunft für aus der 
Kaufpreissammlung für 
Eigentumswohnungen 

gemäß § 13 Abs. 1 Gutachterausschuss VO 

 

Gemeinsamer 
Gutachterausschuss 
Mittelbereich Balingen 
 
Neue Straße 31 
72336 Balingen 
E-Mail: 
Gutachterausschuss@balingen.de 

 

 
  
  

Ich beantrage eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung gemäß Anlage 
 

Grund der Antragstellung: 
 

      
(z.B. Verkauf, Wertermittlung, Erbauseindandersetzung) 
 

Objektadresse:       
 

Wohnungs-Nr:          Wohnfläche:          m² 
 

Flst. Nr.:         Gemarkung:       
 

Antragsteller:       
(Gebührenschuldner) 
 

Anschrift:       
 

Telefon:          E-Mail:       
 

 Antragsteller ist mit der Wertermittlung befasste Behörde 
 Antragstelle ist mit der Wertermittlung beauftragter öfftl. Bestellter und vereidigter 

Sachverständiger 
 Antragsteller ist       

 
Für die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung ist den datenschutzrechtlichen 
Erfordernissen gemäß § 13 Gutachterausschussverordnung Rechnung zu tragen. 
 
Ich verpflichte mich 
- alle mündlich oder durch Auskunft erhaltenen Angaben streng vertraulich zu behandeln und diese zu keinem 
anderen als dem zur 
sachgerechten Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben oder zugänglich machen, 
- in das/die zu erstellende(n) Gutachten nur anonymisierte Daten der Vergleichsgrundstücke aufzunehmen (z.B. 
ohne Flurstücks- und Hausnummer), 
- die Daten bis zu ihrer Vernichtung so aufzubewahren, dass Unbefugte keine Kenntnis davon erhalten, 
- die zur Verfügung gestellten Daten nach Auswertung (z.B. in einem Gutachten) zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
vernichten. 
 
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die vorgenannten Verpflichtungen als Verletzung des Datengeheimnisses nach 
den §§ 29, 30 Landesdatenschutzgesetz bestraft werden können. 
 
Des Weiteren verpflichte ich mich zur Zahlung der Gebühren nach der Satzung der Stadt Balingen über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren. 
 
 
                     

Ort, Datum      Unterschrift(en) der/s Antragsteller/s 

 


